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Streit estattungen Hausfriedensbruch un
Anzeigen
Friede auf kirchlichen Friedhöfen durch staatliche Gewalt?

arle1ınz 012i
Fın Problem mMIi1ıt vielen 14Cetten

ES 1ST seelsorgerlich sensiblen Bereich der TenzZe zwischen Leben
un:! Tod C11C breit angelegte Untersuchung ber das problematische Ver-
en Verbindung MIt landeskirchlichen bzw landeskirchlic verwalte-
ten kommunalen riedhöfen erforderlich Die TODIeme un der
ten Hälfte des ahrhunderts sind vielschichtig DIie isherige Erwähnung

kirchengeschichtlichen Darstellungen deuten nicht einmal deren Breıte
Erich aCcC fasst alles dem Stichwort „Friedhofsstreitigkeiten“ *

ZUSUaINMIECN mueye schreibt VO  — „ungelösten Friedhofsproblemen“
Ich selber schreibe ber „Probleme der Bestattung VO Freikirchlern auf lan-
deskirchlichen riedhöfen und auf die Beschwerde der Vereinigung
Evangelischer Freikirchen bei der Deutschen Evangelischen Kirche VO 1928
hin DIie unterschiedlichen imensıio0NeEN dieser bleiben häufig
unerkannt So handelt CS sich ZUerTrst Sanz verschiedene Fragestellun-
SCH der seelsorgerlichen Verantwortung gegenüber Trauernden ESs geht
die Frage ob Kirchenzucht Verstorbenen die AI Kirche IC-
ten sind achhinein vollzogen werden annn und soll ES CIM das
Leben sozialen Gemeinschaft WeCeNn Dorf C1nNn reikirchler
Uurc. ersagen VO  - Glockengeläut un normalem Begräbnisplatz diskredi-
Mert wird Schliefslich enthält die Problematik C1iNC Öökumenische Dimension
der Demutigung Urc die Verhinderung gesellschaftlichen Akzep-
t{anz un amıt der Einschränkung ffentlicher Wirksamkeit freikirchlicher
Gemeinden und ihrer Astoren Hıer wird ihnen auf C111C außerst uNnanSgC-
nehme e1se die CISCIIC landeskirchliche Machtposition gegenübergestellt
un dem eikirchlichen rediger nicht 1Ur die pastorale sondern auch die
menschliche Würdes Und dieses DANZEC breit angelegte un STIrA-

egisch gewollte Dilemma geschieht auf dem Hintergrund bsolut CN-
sAtzlicher Auslegungen des öffentlichen Rechts VO  - dem kirchlichen ried-
hofsrecht 9anzZ abgesehen
1eEsSE umfassenden menschlich-seelsorgerlichen zwischenkirchlichen un
rechtliche Probleme wird- kaum dem nüchternen Wort 99-  rıe  ofs-

EKSs wurde der Vortragsstil beibehalten
rich Geldbach Freikirchen Erbe Gestalt und Wirkung, Göttingen 2005 15/
Hartmult eye‘ Evangelisch und frei Geschichte des Bundes Freier evangelischer
Gemeinden i Deutschland, en 2015, 95—9 7
arl Heinz Voigt: Freikirchen Deutschland (19 und Jahrhundert), Leipzig
2004, 143 und 155
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streitigkeiten“ der „Friedhofsprobleme“ erfassen können. Es ist auch nicht
MO:  € die Fülle der TODIeme unı die Vielzahl der unterschiedlichen Vor-
gange in einem S eispiel‘““* erfassen. Darum stelle ich dem gewählten
F  eispie eine mehr zufällig entstandene und arum unvollkommene
Übersicht VO Bemühungen ZUrF. Überwindung der aufgetretenen TOoODleme
Oranmn ulserdem füge ich vier Beispiele VO Berichterstattungen AUS den
eitschriften der Fre  en bei Damit ill ich zeigen, WI1IE die aufgewor-
fenen TODIeme nicht Fragen der Kirchen- un:! Bundesleitungen 9
sondern die Gemeinden erschütterten.
Das in diesem Beıtrag vorzustellende eispie ieg zufällig in der eıit der
Wende VO ZU ahrhundert. Die verschiedenen TODlIleme Ca
sich in dem Zeitraum VO Beginn der freikirchlichen Täatigkeit ergeben
und S1e dauerten his Z Ende des Zweiten Weltkriegs, in Einzelfällen®
aAuch danach och

Verschiedene Bemühungen LOsung der Konflikte
chronologisch dargestellt.

(1) Im a  re 1905 beauftragte die Vereinigte Bundesverwaltung der eut-
schen Baptisten den erweıiterten Bundes-Ausschuss, in der aC der „Kirch-
hofsangelegenheiten“ aktiv werden. Zentrale Aufgabe eine Bittschrift

den preußsischen Landtag verfassen. Dadurch sollte „eine enderung
der bestehenden unhaltbaren Zustäiände“ angestrebt werden.®
(2) FünfFe spater sammelte der Vorstand des Hamburger Zweiges der
deutschen Evangelischen NZ, gee1gnetes Material VO'  - tfreikirchlichen Predi-
SCIN, die „un! der Unduldsamkeit der einzelnen Prediger der andeskirche

leiden hatten.‘“ Man verfolgte das Ziel, ber den Vorstand der Deutschen
Evangelischen 14nN7z aktiv werden./
(5) Als die Freikirchen 1918 mıit eiNnem Forderungskatalog die Cu«cC Re-
gierung herantraten, autete eine

Das derag den Referenten.
In Einzelfällen gibt his heute insbesondere in der Tage des Glockengeläuts Proble-

Sie werden vermutlich ausgelöst durch überholte Ordnungen für die 99  enut-
ZUNS der Kirchenglocken...“. In einer Olchen Orschr': im Amtsblatt der Evangeli-schen Kirche VO| Hessen und Nassau (1948) heifst „Konfessionsverwandten“ ist
das Beerdigungsgeläut auf Antrag des Verstorbenen gewähren, „WeCNn dieser niıe-
mals der Vang. Landeskirche angehört hat.“ Gelegentlich berufen sich Pfarrer auf
diese Ordnung. Darum sind ZWel Aspekte für zukünftige Veränderungen einzufor-
dern (1) ESs handelt sich ein Individualrecht, das auf Antrag des Verstorbenen
gewährt wird Diese Frage ist ökumenisch, zwischenkirchlich und damit grund-sätzlich klären (2) Die einschränkende estimmung als landeskirchliche rchen-
zuchtmafßsnahme SCH eines Kirchenübertritts ist heute Öökumenisch nicht mehr
mutbar. Die Gewährung des Geläuts kann gegenwartig 11UL erfolgen, WECNN der Ver-
storbene „niemals der Vang. Landeskirche angehört hat.“ (Geltendes Kirchenrecht
http:/www.kirchenrecht-ekhn.de/showdocument/id/19032
Zur Friedhofsfrage, in Der Evangelist, Jg (1905);

Jacobus Coobs Kin Wort Al die Prediger. ufruf Sammlung VO  e Berichten, in:
Der Evangelist, Jg (19170),; 626
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„Weil die enutzung der kirchlichen Friedhöfe un! das Amtieren reikirch-
licher Prediger bei den Beerdigungen ihrer Mitglieder VO  — den Staatskir-
chen bisher mıit weniıgen Ausnahmen in einem unls sehr fein  iıchen Sinne
gehandhabt worden ISt, bitten WIr, die kirchlichen Friedhöfe IC
den Kommunalfriedhöfen uneingeschränkt der gemei  el des Volkes
Verfügung geste werden, un auch die Freikirchen dort ihre oten
nach dem ihnen eigenen Rıtus bestatten können.H

(4) Maı 1925 wandte sich der Zweite Vorsitzende der Vereinigung
Evangelischer Freikirchen, Johannes VAan den Kerkhoff? (1876—-1945) das
Deutsche Evangelische Kirchenbundesamt in Berlin. Im SCHNIUSS im
Marz geführte espräche übersandte Jetz eine Dokumentation VO  -

en miıt Vorkommnissen auf den riedhöfen in der eıt VO Dezember
1922 his Februar 1928. 10 Die breite Ortliche reuung wird in der Auf-
zahlung der Fälle sofort erkennbar.!! Weder der politische Umschwung och
die Okumenische Entwicklung ach tockholm 1925 un 4USaNnnNne 1927
hatten einer generellen Veränderung der Prax1is gefü
(5) Nachdem 1948 die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) g -
bildet worden W wurden nacheinander zwischenkirchliche TODIlIemZzZO-
11C  $ bearbeitet. Das erste (!) Feld, das besprochen wurde, WAaren die Proble-

auf kirchlichen riedhöfen Dies hrte schon Februar 1949 einem
Rundscheiben alle Mitgliedskirchen.*“

AC9]1 nach: Karl Heinz Voigt Okumene in Deutschland. Internationale Einflüsse und
Netzwerkbildung ange Oöttingen 2014, 208
Hartmul Weyel: Zukunft braucht Herkunft Lebendige Portrats AUS der Geschichte
und Vorgeschichte der Freien evangelischen Gemeinden, 3) 2011, 187e
219
EV. Zentralarchi (EZA) Berlin Sign. 1/904 Schreiben der Vereinigung Evangelischer
Freikirchen das Deutsche ‚vang. Kirchenbundesamt Berlin VO: Maı 1928

11 Die dem Deutschen Evangelischen Bundesamt in Berlin übersandten Berichte über auf-
Schwierigkeiten auf Friedhöfen sind chronologisch aSS und mit ONa

un: Jahr versehen: oebenhagen, Bez Königsberg (12/1922), Tschirnitz bei Glogau
9Ragow bei Mittenwalde(Flatow, Posen/Westpreulßsen
scherhafen bei Hamm/Westf. Arnswalde, Brandenburg (: Wibling-
werde, NR'  z Wymeer/Ostfriesland (10/1925), Christophswalde, Neumark
(12/1925):; Ortelsburg, Reg.-Bezirk Königsberg,Bracht, Kurhessen
Rothenbergen in Hessen9Bischofswerder, WestpreußenyMülheim/
uhr (Herbst Deutsch-Eylau, Ostpreußsen Westpreufßen (11/1926),
Berlin-Charlottenburg Betziesdorf, heute ein Stadtteil VO!  _ ain, Land-
kreis Marburg Z/192 7D, Remscheid 2/1927); Berlin, TI1EANO| der Nazareth-  emenn-
de 4/1927), Werkel, heute Stadtteil VO: Fritzlar 7/1927), Leutkirch, Allgäu
Schötmar, LIppe,Thiersheim, Fichtelgebirge ohne Datenangaben:
Brake/Unterweser, Schneidemühl/Posen, Nüttermoor, eute Stadtteil VO| eer  St-
friesland
Diese Liste enthält NIC. die Schikanen gegenüber Gemeinden außerhalb der dama-
igen VEF, Iso der Mennoniten, der Brüdergemeinden, der Siebenten-Tags-Adventis-
ten, möglicherweise der lutherischen Freikirchen, der Irvingianer und weiıterer, weil
S1iE jener Zeit nicht MmMit erfasst wurden.
ACK-Rundschreiben die Mitgliedskirchen betreffend Begräbnisfeiern freikirchli-
her Gemeinden auf landeskirchlichen riedhöfen VO| Febr. 1949 In Cchliches
Jahrbuch, 82. Jg (1953),; 274
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Die nffache Initiative nner' eines Zeitraums VO  - fast fünfzig ren
WEeIs auf eın langandauerndes Problem hin un ze1g! die ringlic  eit für
eine LOösung des Problems, die se1it 1948 ndlich auf ökumenischer Ebene
vorangetrieben werden konnte !>

Vier Beispiele AUSs freikirchlicher Berichterstattung
Das historische edächtnis hat Unterschiedliches utbewahrt Ich stelle e1N1-
SC konkrete Beispiele VO  ;

(1) Im Bericht des Rechtsausschusses der Vereinigung Evangelischer re1li-
kirchen (VEF) VO 1934 61

„In Deutsch-Thierau, Heiligenbeil in Ostpreußsen, hatte Prediger ahl VO!  —
der Baptistengemeinde eine Beerdigung halten, bei der hne freie
ede mıit Bibellesen, esang und Gebet amtierte Es wurde ihm ISCWOTL-fen, der dortigen Friedhofsordnung übertreten en un:! verlangt,dem zuständigen Pfarramt gegenüber eın Verhalten bedaure un
sich künftig der Bestimmung des Gemeindekirchenrats unbedin: unterwer-
fe Der betreffende Paragraph der Friedhofsordnung lautet:
‚Gewährt ausnahmsweise der Gemeindekirchenrat, un! ZWAr möglichst ein-
stimmig und auf schriftlichen rag, Personen, die aulser. der uniler-
ten preußischen andeskirche stehen, auf dem ucn TIE: einen Be-
gräbnisplatz, hat die Beisetzung, WeCeNn auf die Bestatigung der zuständi-
SChHh Kultusbeamten verzichtet wird, lediglic in ler Stille, Ausschlufs
jeglichen Zeremoniells, einschliefßlich Reden, erfolgen.‘ CC

In dem VEF-Bericht WEeIS: KEeIp, methodistischer ertreter Rechts-
ausschuss der VE ausdrücklic auf die Rechtslage hin Es stehe danach
der Unierten Gemeinde SAl nicht Z  9 „ausnahmsweise‘“ und „möglichst
einstimmig auf schriftlichen rag  .66 eın Begräbnis gewähren. WO, WwW1e in
Deutsch-Thierau, eın kommunaler TIE: ZuUur Verfügung stehe, bestehe
ach dem Preufsischen Landrecht die Pflicht, einen Begräbnisplatz g -
waähren.
(2) Aus der Evangelischen Gemeinschaft (heute Evangelisch-methodistische
Kirche) wird im Jahr 1910 Adus$s dem westpreußischen Vandsburg!® A VOMN e1-

Weiter Einzelheiten dazu in Karl Heinz Voigt Okumene in Deutschland, (abin Vorbereitung.
Zit. nach: Fünfifte agung der Vereinigung Ev. Freikirchen 5 bis NOVv. in Ham -
burg, Kassel 1934,
Der Baptistenprediger ahl hat nach dem VEF-Bericht die VO| dem zuständigenPfarrer eiınho erhaltene Zuschrift das Innenministerium in Königsberg HC
SC} worden.
sandt. Von dort sCe1 das Evangelische Konsistorium über den Vorgang in enntnis C“
Zu dieser Zeit WAAaren Heinrich urth (1865—-1941) und IrnNs) Dieck (1887-1957) Pre-
diger Vandsburg. 1895 die riedenskirche dort eingeweiht worden. Im gleichenkam Theophil Krawielitzki, bekannt als Diakonissenvater nner'! der Gemein-
schaftsbewegung, und bildete eın Gegengewicht ZuUuUr regionalen Erweckung, die dort
die Prediger der Ev. Gemeinschaft ausgelöst hatten. Vgl uch Frank Lüdke iako-
nische Evangelisation. Die ange des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverban-
des, Stuttgart 2003, 66-—6.
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berichtet die VO  —; landeskirchlicher Seite271i Fall gröblichster Intoleranz

bei einer eikirchlichen Leichenbestattung geü wurde‘“.
in Vandsburg hatten sich die Glieder der Ev. Gemeinschaft amıt abge-

nden, 24SS iın einemes in ihrer Gemeinde auf dem konfessionel-
len rıe 11ULF den nächsten Angehörigen der Weg das Grab rlaubt

Der eichzug mMUSSfe aufßerhalb des rıe  OIS der Bestattung beiwoh-
11C  S Aber das Wr 1im ergleic einem anderen Fall Februar 1910
och schr gutig

Ich ”Zitiere Aus einem Bericht des redigers Heinrich (1864—-1956).
Er schrieb

„Als dem Steinschlägerns in Vandsburg eın Kind starb, verweigerte iINd:  —

ihm die Grabstelle auf dem Friedhofe. Alles Protestieren nichts So blieb
die Leiche im 4UuSse stehen. Tag kamen die Gendarmen mıit einem
‚Leiterwagen, der Dungfahren benutzt wird holten den Sarg un! brach-
ten ihn eine Stunde Wegs VO Vandsburg, das Kind dort beerdigen.
Die dortigen Bewohner jedoch verweigerten die Beerdigung, da der Fried-
hof nicht der Stadt gehöre, sondern ihr kirchliches|] Eigentum sCe1 So fuhr
111d!  = wieder zurück ZUfFr Stadt Wer beschreibt das ntsetzen der Leidtragen-
den, als der Fuhrmann mit dem famosen ‚Leichenwagen' un der Leiche wIe-
der zurückkam Jetzt aber zeigte der Herr Büurgermeister seine DAaANZEC (GrO-
fße! Da der Herr Pfarrer unterdessen entdeckt hatte, auch der auswarti-
rie‘ nicht eın kommunaler sondern eın konfessioneller rıe

sCe1 un SOM Eigentum der Kirchengemeinde, befahl der Herr Burger-
melıster, doch die Beerdigung auf jenem Friedhofe eine Stunde aufiser-
halb der Stadttore geschehen habe Der Burgermelister, NU:  —. begleitet VO  -

Gendarmen un: Fuhrmann, ZOQ hinaus. TOtZ der Toteste der Eigentumer
wurde die verschlossene und verrammelte Friedhofstür erbrochen, un:! die
Leiche aufßer der eihe in des ortes wortlicher Bedeutung ‚eingescharrt‘.
Alle Beschwerden e1iım Landrat, Regierung und Kultusministerium dICIH

erfolglos!‘“*/
Selbst wWenn dieser emotionale und in Erregung geschriebene Bericht über-
trieben se1n INAS, ist der Kern Uurc einen zweiıten, zeitnahen Bericht be
statigt.

Heinrich Goebel: Die Rechtldsigkeit der Freikirchen in Preulsen, O 9 O J: Zentral-
archiv Emk Reutlingen.
In Umschau in Kirche und Wissenschaft, in Evangelische Bausteine, (1910),

heifst „Einem Mitglied der Evangelischen Gemeinschaft starb eın Kind Der
Ortspfarrer und der Burgermeister verweigerten die Beerdigung desselben auf dem
Ortsfriedhof. Die Kindesleiche wurde späater VO|  - der Polizei im Trauerhause abge-
holt, auf einem entlegenen Friedhofe, der nicht städtischen gehört, eige-
SCTZT werden. Der Sarg wurde auf einem Leıiter- rCcSp Dungwagen ZUr Begräbnis-
STA überführt Als die Angehörigen mit Recht sich weigerten, die kleine Leiche auf
diese unwürdige VWeise bestatten lassen und erklärten, S1IE dem Sarge nicht
folgen könnten, wurde VO  - der hochwohllöblichen( der Fuhrmann und der
Nachtwächter beauftragt, die Beerdigung vollziehen. Das klingt unglaublich, ber
leider ist wahr. Und SO)| denn dieses unerhörte Ereignis sich abgespielt en
In Rufsland vielleicht, Ooder in Spanien? Solches ist geschehen ruar 1910 in
dem Landstädtchen Vandsberg in Westpreußen.“ Derartig unwürdige Vorgehenswei-
SCM gab uch On: Eberhard (ÜO0@eS: DiIie Friedhofsfrage. Konfessions- oder
Simultanfriedhöfe? Gielsen 1905,
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(5) Aus den Freien evangelischen Gemeinden erinnert Hartmut eye
einen Vorgang VO Marz 1926, der sich hessischen Dorf Bracht ere1g-
net hat Es handelt sich €e1 einen der vorher genNnannten Fäille.1? In
dem Bericht der freievangelischen Kirchenzeitung “DEF Gartner“ wird be-
richtet: ach einer Andacht 1mM Haus der Heimgegangenen

bewegte sich der kleine Trauerzug eAufßer einigen Ira-
SCIN nahmen NUr die hiesigen und die auswartigen Geschwister [der Freien
evangelischen Gemeinde| teil, waährend die Ortsbewohner offenbar für
eine groise chmach hielten, einer Verstorbenen das letzte Geleit geben,die auf ihren eigenen Wunsch VO:  - einem ‚Sektierer‘ eerdigt wurde. Dage-
SCH versuchten S1E, in unwürdiger e1se die TIrauerfeier storen, ohl
ermutigt uUurc die Aufregung, die sich des Jungen Pfarrers der vang.-luth.Kirche ber diesen Fall bemächtigt hatte Er hatte in Verkennung seiINer Be-
fugnisse kategorisch jede Feier Grab verboten un:! das etreten des
Friedhofs Urc einen ‚Sektierer‘ für Hausfriedensbruch erklärt.‘290! In Wirk-
1CcC  eıt hatte dazu eın Recht, enn der rıegehört der politischenGemeinde un wird VO  - der Kirche [1UT verwaltet. Dennoch gelang die:
SC ‚verordneten Diener der christlichen Kirche‘ SOSar den Sohn der Ver-
storbenen, der Gemeindevertretung gehört, erart einzuschüchtern, A4ass

nicht der Beerdigung eilnahm TOtzZz der mannigfachen Störungenurc die aufgehetzten Dorfbewohner sprach chmidt Grabe 1SC.
un lebendig ber Mose 24,56 Wır alle gingen CWE VO f1C  OL, 1in-
nerlich uns freuend, ass WIr Jesu willen eın klein wenig chmach {ra-
SCH durften.‘“ }

Der die Bestattung vornehmende rediger Hermann chmidt AdUus»$s Harten-
rod wurde verklagt. Es kam Gerichtsverhandlungen, die Urc erfolgte
Widersprüche his ZU Kammergericht gingen.““
(4) Das vierte eispiel. Heinrich Nuelsen, AUuS$S Amerika für einige re ach
Deutschland zurückgekehrter rediger der Methodistenkirche, erinnert sich
rucCc  ickend die fünfzigere des Jahrhunderts in Hamburg Er
schriebh darüber:

„vVater Bruns, eın dAIMCS, schwaches Männchen, seines Handwerks eın Schne:i-
der, Wr selig im Herrn gestorben. Der Leichenzug bewegte sich ber die
mbardsbrücke, die eine unvergleichliche Aussicht bietet. Links die ‚Bın-nen-Alster‘, VO!  - ohen, prächtigen Gebäuden umrahmt, Nftfe: ihnen der ‚Jung-fernstieg‘, ohl der schönste Teil Hamburgs; Zur Rechten die grofße ‚Aufßsen-Alster‘ mıiıt prachtvollen Villen den Ufern, me1istens in blumenreichen AnNn:-
lagen und Garten verstec L Der heimgegangene Bruder, dem WIr

Vgl. Anm. 11
Die Mstande sprechen nicht für ine Verkennung der Befugnisse des Pfarrers, SOMNM-
dern für die Anwendung eines Hinweises AdUus$s dem Kirchlichen Amtsblatt des Kasseler
KOonsistoriums VO Febr. 1907 Darin werden Konsequenzen aufgrund einer
trüheren Verurteilung eines methodistischen Predigers 1im schlesischen Haynau SCZO-
SCH (vgl die Ausführungen 4)) siehe‘: Kirchliches Amtsblatt, Gesetz und
Verordnungsblatt für den Amtsbezirk des Königlichen Konsistoriums assel,

21
Jg Nr 37 Nr.

Bamberger in Der Gäartner, Jg (1926), 253 Zit nach: Weyel Evangelischund frei,
Ebd.,
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jetzt das letzte Geleit gaben, hatte wenig VO: den Freuden des Lebens SC-
kostet. Wohl ZU ITsten WIE zu letzten Male sollte ihm och im Tode
militärische hre teil werden. Denn als der | Trauer-|Zug das ammtor
erreichte, orte 111d!|  —_ den lauten Ruf: ‚Wache heraus!‘ un die Hansasolda-
ten turzten heraus ihre Gewehre, S1E prasentieren, als sC1 eın
Oberster der eine hochgestellte Persönlichkeit herangenaht. Es
1es Prasentieren eın alter Brauch, welcher jedem Leichenzug, ob hoch der
niedrig, zuteil wurde  C6

Vier Kirchen, vier Landesteile, vier Situationen, wWIE S1Ee unterschiedlicher kaum
se1n können. Sie deuten bereits d} WAds$s sich im Laufe VO  — mehr als einem
Jahrhundert zeigte: Das Frie  ofsrecht Wr in den einzelnen deutschen
Staaten sechr unterschiedlich Die politischen un kirchlichen Verwaltungs-
tellen en BEINC ach ihrem jeweiligen Ermessen angewandt, Pfarrer
WwWI1IE Polizei verhielten sich in den konkreten Situationen 2ANZ verschieden.

„Friedhofsintoleranz“ 1m ahrhundert hat zwischen en Konfes-
sionen gegeben enen S1C in Ländern miıt einer entsprechen-
den enrnel (Lothringen, Schlesien, Bayern, Österreich-Ungarn) CMN-
ber allen Evangelischen ausgeübt. DIie Landeskirchen en sich CN-
ber Katholiken entsprechend verhalten. „Dissidenten“ überall be-
troffen. Aber auch weltliche Körperschaften en sich nicht als neutral CI-

wiesen, in der rage kommunaler Friedhöfe gab CS gelegentlich 11ULr Nuan-
CCIN1 olchen in konfessionellem Eigentum.““

FKın Typischer Fall im ehemals schlesischen Haynau
4 1 Freikirchliche 1ssıon in Schlesien
Im ruüuheren Schlesien kam CS baptistischen emeindebildungen: 1846
in Breslau, 1848 in ogtsdo un:! im schlesischen Freiberg, 1849 in Lieg-
nitz.?> Die Methodisten nahmen 1876 ihre Missıion in Schlesien auf. Der

rediger Johann Jakob Sommer:?® berichtete ber offene Turen und viele
Zuhörer bei seiNeEN Evangelisationen in und Liegnitz.“/ Erwähnt seien
auch die ange der schlesischen Gemeinschaftsbewegung, die 1895 ihren
Ausgang in rünberg nahm 28

In einen Konflikt, der sich in aynau, Kilometer VO LiegnIıtz ENT-

fernt, ereignete, flossen auch alte römisch-katholische Vorstellungen ein, die
im orwege kurz skizziert sein sollen

Heinrich Nuelsen: Erinnerungen AUS den Fünfziger Jahren, in Der hristliche Apo-
logete, 61 (1899), 5/1 Heinrich Nuelsen 854/55 in Hamburg und berichtet
AUS dieser Zeit.
Vgl GOeSs: Friedhofsfrage.
Rudolf Donath: Das wachsende Werk Ausbreitung der deutschen Baptistengemein-
den (1849-1909), Kassel 1960, 242
7Johann Jakob SOMMEerT: Karl Heinz o1gi BB (1995): ET
Johann SOommer: Der Wesleyanische Methodismus in Deutschland, in LOu1Ss
uelsen Kurzgefasste Geschichte des Methodismus, Bremen 584
Christian Dietrich / Ferdinand Brockes: Die Privat-Erbauungsgemeinschaften, Stutt-

1905, 159
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Katholische Christen versprachen sich Seelenheil für ihre Verstorbenen

uUurc die Fürbitte der eiligen. Darum schätzten S1C im Mittelalter Begräb-
niısstatten möglichst nahe bei den eliquien VO  — Heiligen in den Altären ihrer
Kirchen 1SCHNOfe un! Fursten en ihre Grablage in den Krypten VO' Do-
111C  — un Kirchen, möglichst direkt dem Gemeindeglieder fan-
den ihre Plätze auf dem „Kirchhof‘ möglichst nahe einer Reliquie „Anders-
gläubige, Selbstmörder, Ehebrecher, Räuber, Spieler, unbufßsfertig Gestorbene,
ungetaufte Kinder damals VO der christlichen Bestattung C
schlossen.‘“?? Fur solche IC  1C. un gesellschaftlic geächteten Aufsensei-
ter gab ungeweihte rabstellen Rande nahe der Friedhofsmauer. Der
OIKSMUN! NnNannte S1e „Schandwinkel“ der manchmal „Selbstmörderwin-

Das der für jene, denen das übliche „Reihengrab“ verweligert
wurde. DIie Reformation hatte ZWAr andere Vorstellungen entwickelt, aber
Volksfrömmigkeit SItZt tief, besonders bei solchen, die lediglic aufgrund der
Konfessionsgesetzgebung VOoO 1555 lutherisch geworden WAadiIicn

AD Die Auseinandersetzungen in Haynau
UrucCc 1Ns schHhliesische Haynau. Dort Wr CS einer methodistischen Ge-
meindebildung gekommen. Um die en! VO ZUu Jahrhundert
zahlte diese Gemeinde ELW: erwachsene Kirchenglieder. 1ese
melten sich ursprünglic in Raumen der tadtkirche, spater in einem g -
mieteten Der rediger kam VO Liegnitz In Haynau scheint CS sich
eINe Arbeitergemeinde gehandelt aben, WIE S1e damaliger eıt bei
den Methodisten typisch Adl.

Als 1902 in Haynau eıneseintrat, wurden frühere robleme, die
Anmietung eines Saales aulser‘ der dortigen andeskirchlichen Ge-

meinde geführt aben, wieder akut Der OUrtspastor Martin Senf S—
1926, Pfarrer in Haynau VOoO 1891 bis soll in dem Zusammenhang
gegenüber dem dieser elit für Haynau zustandigen methodistischen
rediger Curt Albert Wenzel (1882-19062) erklärt en SLCUFE: die den
Methodisten gehen, denen wird das CNrıiıstliıche Begräbnis verweigert.‘>° Wen-
ze| wandte sich den Burgermeister, dessen Rat einzuholen. Der riet
ihm, Pastor Senf gehen, mit ihm die geplante Beisetzung be-
sprechen. Das Wr notwendig, weil der eiNZIgSE Friedhof im Eigentum
der Kirchengemeinde In ZWEeI unangenehmen espraächen, VO denen
das zZzwe1ite eftig SCWESCNH se1in IN USS, wurde keine Genehmigung ZUr Be1l-

auf dem Friedhof erteilt Wenzel wurde mıiıt einem „Hausverbot“
SAl das Betreten des IC  OIS Zu der unangenehmen Situation
kam och hinzu, a4ass alle Verwandten der Entschlafenen der andeskirche
angehörten un! eine Beerdigung Urc den methodistischen rediger
verhindern suchten. Sie wünschten die Begräbnisfeier Uurc Pastor Senf.
Der wiederum verweigerte den Angehörigen die Bıtte, weil die Verstorbene
der methodistischen Kirche angehörte.

Hans-Kurt Boehlke / Michael BeIgarder: Friedhof, in 11 (1983) 649
GOes: Friedhofsfrage,
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Der Methodist Wenzel 1e€ den gottesdienstlichen Teil der Trauerfeier
im Haynauer methodistischen Predigtsaal. Danach die Angehörigen

einem bei allen Einschränkungen rechtlich möglichen „stillen Begräbnis“
auf den TIE' Das in dem überschaubaren Städtchen eın unerhör-
tes re1ign1is. Tra eın ebet, eın Vater-Unser und eın egen, VOoO

Kirchturm eın Glockenton, das Wr die Art, WwW1€E 18096)  — damals Rande
der Te  OIe solche begrub, die AUuUsS$s der Kirche al  en der die 1ir
U1Z1 Aus dem Leben geschieden waren.?! Hıiıer scheint die alte katholische
Vorstellung, 4SS geweihte Erde nicht entweiht werden soll, unreflektiert
nachzuwirken.

Fur die eıitere zwischenkirchliche pan genugte C Aass rediger
enze MIt den Angehörigen den Sarg his auf den Friedhof begleitet hatte
Der Gemeindekirchenrat reichte eine Klage Hausfriedensbruch ein,
weil der Methodistenprediger den Kirchhof IFOLZ Verbots betreten hatte

Das Schreiben des Gemeindekirchenrats VO eptember 1902
rediger enze gibt Aufschluss ber die Verbote. Sie umfassten das etre-
tfen des kircheneigenen Friedhofs ZULC Bestattung WIE auch das Reden, nicht
NU  —- auf dem rıe  OT, sondern auf jeglichem kirchlichen Boden Im glei-
chen Schreiben wurde der methodistischen Gemeinde das etreten des
Friedhofs un:! das damals bei methodistischen Beisetzungen übliche Singen
auf demselben untersagt. Fur den Fall VO Zuwiderhandlungen wurden
Folgen angedroht.
4.3 Anklagen un: Widersprüche Auen Ebenen

Tatsäc  1 kam CS Z einer Gerichtsverhandlung. Jedoch erklärte das Hay-
Schöffengericht die CTSANSCHNCH Verbote für unzulässig, weil der Be-

gräbnisplatz ach 189 des Allgemeinen Landrechts für die preußischen
Staaten anderen Kirchengemeinschaft nicht verwehrt werden darf.°> Der Be-

gräbnisplatz in Haynau, auch WCNN im Eigentum der Kirchengemeinde
stehe, sSC1 „auch für Angehörige verwandter Konfessionen, Baptisten, etho-
disten“ nicht z verwehren. war SC 1 ach einer Verfügung des Ministers
der geistlichen Angelegenheiten VO Maı 1844 die Beisetzung einer
Leiche IMN tiller Begleitung‘ Z vollziehen, jedoch sC1 „davon die Teilnah-

des G  ichen der Kirchengesellschaft icht betroffen‘‘.>* Mit der Ent-

scheidung des Gerichts schien die A erledigt.
Mit Hinrich Bargmann (1875—-1953) wurde 19053 für kurze eıit eın 1CU-

rediger ach Liegnitz gesandt Er betreute aufßer Liegnitz un Haynau

451 (10eS; Friedhofsfirage,
Text in Der Evangelist, Jg (1905), 100 Dort uch die weiteren Einzelheiten
Allgemeines Landrecht ALR) 155 lautet „Ohne Erkenntnifs des Staates SO! NIC-
mand das ehrliche Begräbnis auf dem Ööffentlichen Kirchhofe versagt werden.“ 189
„Auch die im Staate aufgenommenen Kirchengesellschaften der verschiedenen Reli-
giO0nNsparteyen, dürten einander wechselweise, in Ermangelung eigener Kirchhöfe, das
Begräbnifs nicht versagen.“”
Kın amtsgerichtliches rkenntnis [Urteil], in Evangelist, 54. Jg (1893) 101
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auch auer, Parchwitz un! Bunzlau. 5Spater 1st einer der führenden Pre-
iger in Osterreich geworden.”?”

Bargmann rlebte in aynau Cu«cC Auseinandersetzungen. Eın Kind des
Fabrikarbeiters (Otto Onig un seiner Ehefrau Anna König geb pe. Wr

ersten Tag ach der Gehburt verstorben. Die Eltern Mitglieder der
methodistischen Gemeinde. Es scheint, als habe CS hne vorherige gOLLES-
dienstliche elier lediglich eine Bestattung auf dem Friedhof gegeben Die
Eltern baten ihren Prediger, dem Begräbnis Urc ein eine Wüuürde

geben och bevor Bargmann eine Entscheidung darüber getroffen hat-
te., WIE sich in diesem Fall verhalten solle, wurde ihm pri 1904
eın eingeschriebener Eilbrief VO Gemeindekirchenrat zugestellt. Es WU[-
de ihm „WIE jedem anderen Methodistenprediger in diesem W1eE in en
kommenden Fällen das etreten des rıe  OIS in amtlicher Eigenschaft“
verboten .° Um Rat suchen, wandte sich der rediger einen Re-
gierungsbeamten. Der sandte ihn weiıter zZzu Superintendenten>’ mit dem
Bemerken, CI werde dort Gehör en un:! fügte hinzu „Wiır wollen in

evangelischen Kirche doch keine Intoleranz.“ >8 Als der Beamte jedoch
den Brief des Pastors gelesen hatte, verschlug ihm die Sprache.

argmann entschloss sich, der der trauernden Eltern CNTISPTCE-
chen. Nach den Gerichtsakten vollzog sich die Beisetzung nicht hne Pein-
1C  eıt Darin (l( Obwohl eın Verbot A

hat der Angeklagte April Nachmittags Uhr das Begräbnis
des König’schen Kindes auf dem evangelischen rTIE' in Haynau C
DNOIMIMNMECN, nachdem ihm der Totengräber Walter VOTL Beginn desselben und
VOT etreten des rıie:  OISs nochmals un!| wiederholt mitgeteilt, habe den
Auftrag, ihm, WCINN in amtlicher Eigenschaft komme, im Namen des Ge-
meindekirchenrats den Zutritt dem rıe'‘ verbieten, Bargmann ist
in dem Leichenzug direkt hinter dem Sarge auf den rTIE:9un hat ach Versenkung der Leiche in das Grab die Ermahnung Walter’s,
den TE verlassen, mıit dem Bemerken, mOge ihren Gottesdienst
nicht weiıter stOoren zurückweisend, eın liturgisches Begräbnis dem eın VO!  -
ihm aut VOT- un VO dem Trauergefolge mitgebetetes Vaterunser nach-
folgte, vollzogen.‘“ >

Helmut Nausner: Hinrich Bargmann eın Diener der Kirche. Bisher unveröffent-
licht Kopile im Zentralarchiv der Ev.-methodistischen Kirche in Reutlingen, 5Sign.2014/20 Gottesdienst anlässlich seINES es nahmen teil Bischof Dr. Mayund Sup Iraar VO der Ev. Kirche Prodekan Prof. Enz VO der Universitä: Wien,
Prediger KOster VO der Baptistengemeinde und der Ev. Allianz, Generalvikar Ber-

in Vertretung des Alt-Katholischen 1SCHNOIS Das fünf Jahre VOTLr der Bil-
dung des ORK ACK) in Osterreich.
Hinrich Bargmann: Zum riedhofsstreit in Haynau, in Der Evangelist, Jg
(1905); 450
astor artın Senf zwischenzeitlich Zzu Superintendenten im Nebenamt CI -
nn
Bargmann: Friedhofsstreit, 450
Gerichtsurteil (1 Stratkammer JlJegnitz VO:| Juli 1904 EvV. Zentralarchiv Berlin
(EZA) est en XIL, Bei diesem und len folgenden Urteilen handelt sich

Zitate AUSs kirchenbehördlichen „Abschriften VO| schrift‘‘
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Dem methodistischen rediger sSEINE Entscheidung, das Verbot über-
treten, leichter gefallen, als verschiedene preufßsische Gerichte ENLT-

sprechende Einschränkungen, WwWI1IeE S1e ihm auferlegt WAarrCI), als nicht rech-
tens erklärt hatten Es kam hinzu, A4SSs die Ortspolizei-Behörde VO  —; HAay-
11AdUu laut Gerichtsprotokoll den evangelischen Gemeindekirchenra aAM
wıiesen hatte, der Methodisten-Gemeinde für diese und auch eın folgendes
egräbnis Grabstätten ANZUWEISEN Was 4aAuch geschah.

iınen Ona spater verstarb der Arbeiter uStav Wandelt Er wurde
Maı 1904 ebenfalls UTrc Bargmann auf dem gleichen Friedhof bestat-

C(eTt Der Totengräber Walter trat in gleicher €e1sEe WwW1eEe Wochen vorher
auf. 1)as gleiche Tama der torungen urc den Totengräber Walter WIE-
erhnolte sich un der Kirchengemeinderat er erneut Anklage
Juli 1904 tagte das Schöffengericht in Haynau. Das rteil Aautete: Bargmann
„1St des Hausfriedensbruchs in Fällen SChu  1g un:! WITFr: deshalb miıt
SAINILCIN ark Geldstrafe bestraft‘“ *0, wWA4ds am die niedrigste Strafsum-

Das Gericht bemerkte in der Urteilsbegründung, argmann habe
in beiden Fällen „die Grabfeier in liturgischer Form!41! abgehalten, e1in-
mal auch eine kürzere Grabrede gehalten.“ Bargmann, der in Begleitung des
Liegnitzer ustizrats eyer Gerichtsverhandlung ach Haynau gekom-
T  - WAÄl, egte Berufung ein. Das Königliche Landgericht Liegnitz tra)  —. als
ZWEe1Ite Instanz November 1904 ESs hob das ere Urteil
auf und stellte fest ADer ngeklagte wird VO der Anklage des Hausfrie-
ensbruchs in ZWEe1 en freigesprochen.“ * In der egründung wird auf
die Ordination argmanns UrC| Bischof John Vincent® im J: 1905 hin-
gewlesen. Bargmann wirke als ordnungsgemäfs ordinierter rediger. Daraus
folgte:

„Da die Methodistengemeinde in Haynau keinen eigenen rIie: besitzt,
wird der evangelische Gemeindekirchenrat Haynau VO  — der dortigen POoO-

lizeiverwaltung angewlesen, binnen Stunden ach einem Todesfalle der
Methodistengemeinde eine Grabstätte auf dem TC  OlIe der evangelischen

C44Kirchengemeinde einzuraumen.
Das Gericht kam dieser Entscheidung Berufung auf 12 der
Verfassungsurkunde VO 51 Januar 18550, wonach „die Freiheit des religiö-
SC  — Bekenntnisses, der Vereinigung Religionsgesellschaften un der g -
meInsamen un! OÖffentlichen Religionsausübung gewährleistet wird“‘‘ Es heifst

Ebd
41 Man davon ausgehen, dass Bargmann das „Ritual für Begräbnisse“ AUS der offi-

ziellen Agende verwendet hat, die in der Ausgabe VO 1896 überwiegend biblische
exte ZUuU Inhalt hat un:! CN den anglikanischen ext des Book of Common
Prayer anschliefst. und Kirchenordnung der Bischöflichen Methodistenkirche
1896, autorisierte deutsche Ausgabe, Cincinnati/New ork 18906, 2535—255S5 un:| John
Wesley’s Sunday SErVICE of the Methodists in orth Amerı1Ca, London 1784, 156—-161,
Reprint
Abschrift des Gerichtsurteil VO NOvVv. 1904 est. Gen AIlL,
Zu John Vincent Karl Heinz Voigt BB 00 /),D
rteil der Ersten Strafkammer des Königlichen Landgerichts Liegnitz VO NOVvV.
1904 E:  - est Gen. XIL,
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in der Urteilsbegründung: „Die Methodistengemeinde in Haynau ist hne
Zweifel eine der Verfassungsurkunde allende Religionsgemein-
schaft.‘ *

Bargmann, der im iberalen Oldenburg *° gebürtig WAÄdLl, atte inzwischen
auch sEINE dem tudium olgende Ausbildung abgeschlossen un:! ach
Königsberg versetzt Das enthob ihn aber nicht des Zugriffs Uurc die Be-
hörden on der Verhandlung des Landgerichts in Liegnitz No-
vember 1904 nicht Aus Königsberg angereılst.

In der methodistischen Kirche hatte ohl kaum jemand damit gerech-
neT, dass die Staatsanwaltschaft das CISANSCHNEC Landgerichtsurteil Revi-
S10N einlegen würde. ber S1Ce Cal Nun trat Marz 1905 der Irste
Strafsenat des Berliner Kammergerichts als dritte Instanz Zusammen Es hob
das el des Landgerichts Liegnitz auf und WI1€es „die aC ZuUur anderwei-
ten Verhandlung un! Entscheidung das Berufungsgericht zurück ‘“ 47
Es erschien dem mmergericht fraglich, „ob die E1igentumerin des Fried-
hofs die Amtshandlungen des fremden Geistlichen auf ihrem rIie  OIe
dulden mMudßs, un ob der fremde Geistliche widerrechtlich handelt, WEeCNnNn
C} das erklärte Verbot der Eigentumerin des Friedhofsgrundstücks
amtiert‘.#8

Das hat nunmehr Mai 1905 die rste Stratfkammer des Landge-
richts Liegnitz bewogen, das früheres rteil revidieren. Das Kammerge-
cht atte das 5159 ausgelegt, dass 1er lediglich die Verpflichtung
festgelegt sel, „die Begräbnisstelle nicht VEIrSagCN, ber die des Begräb-
NISSES, insbesondere ber die Kultushandlungen abei, aber nichts sSaoe:
Der Kirchengemeinderat se1 e  en, auf dem eingezaunten und mıiıt einem
nachts geschlossenen Tor versehenen Friedhof den Hausfrieden wahr-
FG  S Der Verstoifs sCe1 mıiıt dem widerrechtlichen Eindringen IFOTLZ der UuNOor-
erung der Unterlassung gegeben Das Gericht sah CS „bei der Zweifelhaf-
tigkeit der Rechtslage“ für seEINE Entscheidung als ausschlaggebend d} ass
der als wissenschaftlic gebildete Angeklagte mıiıt der ©  C  eıt gerechnet
haben INUSS, das ih un:! er schon seiNen Vorganger
erlassene Verbot onne rechtmäßig sSe1in. Die ratkammer e1m
Landgericht in Liegnitz entschied NUu 4SSs Bargmann

„widerrechtlich 1in das Besitztum der evangelischen Kirchengemeinde]eingedrungen ist un VO!  — emselben, auf dem hne Befugnis verweilt,

Die umfassende Urteilsbegründung enthält weitere juristisch interessante Aspekte,die Einblick geben in die gesetzliche erworrenheit 1im Umgang mıit kirchlichen Miın-
derheiten. In der hier geführten Betrachtung steht aber lediglich die Beobachtung des
zwischenkirchlichen Verhaltens 1im Fokus
Karl Heinz Voigt „In die Separation gedrängt?“. rweckungsbewegung und O-
disten im [oldenburgischen] merland, in Jahrbuch der Gesellschaft für nieder-
sächsische Kirchengeschichte, I} Jg (2013), 7510
rteil des Kammergerichts Berlin VO Marz 1905 E Best en AIlL,Ebd Hervorhebungen im Original
rteil der Stratkammer VO:| Mai 1905 Best. //Gen AIl Hervorhebungim Original
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auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt hat l die Beru-
fung des Angeklagten sonach verwerfen ise1]:.?

Mit dieser Beurteilung der inzwischen ber eın Jahr zurückliegen-
den organge konnten die Methodisten nicht einverstanden se1n, Aandelte
CS sich für S$1Ce doch eine usterprozess. Sie strehten ErNEeuTL eine Re-
VISION des Urteils Das Oberlandesgericht in Breslau tagtle Juli 1905
in dieser Angelegenheit. Es hat das Revisionsbegehren „als unbegründet
verworten‘“. Weil argmann das Verbot des Hinweises, das Betretens
könne strafbar se1n, sich nicht aDh3alten liefs, den Friedhof betreten un:!
die estattungen vorzunehmen, seien die Voraussetzungen für eine erurte1l-
lung gegeben.”?! Damit hatte das zwischenkirchliche geric  1C  e Verfahren
alle ıer tufen durchlaufen

Einige grundsätzliche Beobachtungen den organgen
5 ] Hinrich Bargmann un! die methodistische Kirche

Der VO dem Verfahren betroffene Methodistenprediger Hinrich Bargmann
aufßerte sich öffentlich im Sonntagsblatt der methodistischen Kirche Er sCe1
oft geiragt worden:

„Warum einen olchen Streit VO aun brechen und TOzZESSE ren mıiıt
landes  ichen Verwaltungen? Ist nicht weıt besser, sich friedlich mıit
den Herren Geistlichen VO  — der Landeskirche verständigen, als MC
Prozessgeschichten, die urc die gesamte evangelische un: katholische,
cNristliche un! weltliche Presse die Runde machen, das Ansehen des Van-

gelischen Christentums untergraben? Fordert nicht geradezu den DO
der ungläubigen Welt, WCINN nicht auch der katholischen Kirche heraus,
WCNN ZWe1l angesehene evangelische Kirchen sich streiten bis übers Grab
hinaus?“

ach der arstellung seiner Haynauer Erfahrungen methodistischen SOnNn-
tagsblatt zeigte argmann seinen kirchenpolitischenel Er schrieb
DIie TODIemMe auf den riedhöfen können „Jedoch höchst unangenehm
werden für alle Freikirchen in Preußen, un Ss1Ce werden chritte tun MUuUS-
SCI), der ständigen Plackerei eın nde machen.‘“ Bargmann Wr sich
CT im Klaren, 4SS WIr ‚nicht eher Ruhe en |werden], bis die YA-
che eın für em: urc eın esetz geregelt ist der aber vielleicht ist
die e1it nicht fern der e1Is der wahren Allianz Uurc 115CI Land rauscht.“
on in den Begründungen der rozess-Akten wird erkennbar, A4ass CS in
diesem Prozess eine Grundsatzfirage 21nNg, die 1114  - ndlich klären
können glaubte. Leider vergeblich.

Man annn davon ausgehen, 24SS die beiden rediger Wenzel und
Bargmann VO ihren in Berlin wohnenden Superintendenten unterstutzt

Ebd
51 rteil des Oberlandesgerichts Breslau VO Maı 1905 Best. en XIL,

Alle Zitate inrich Bargmann: Zum Friedhofsstreit in Haynau, in Der Evangelist,
Jg (1905), 450 Daraus uch die folgenden /Zitate
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wurden un dass auch die Anwaltskosten un:! die Trafe VOoO dort gezahlt
wurden. Das Ist mehr anzunehmen, als Superintendent Carl
(1852-1920) die ange der Haynauer Auseinandersetzungen in diesem
Amt mitverantwortete konnte teilnehmendes Verstandnis für seinen
ollegen in Haynau aben, aber konnte nicht ahnen, 4SS ih iın chle-
sıien sSEINE eigenen rüheren Kasseler Erfahrungen wieder einholen WwWUur-
den.°

DiIie Behörden des preufßischen Staates
DIie Urteile zeigen in der Sprache und damit auch in der ache, 4SsSs die
preufßsischen eNorden der methodistischen Kirche mıi1t einem gewıssen
Respekt begegneten. Ich greife 1Ur einige Beispiele heraus. Der methodis-
tische rediger wird als „Geistlicher‘“ einer „Kirchengemeinschaft“ bezeich-
nel, der als Methodist WI1eEe die ebenfalls ausdrücklic erwäahnten Baptisten

einer der heimischen Landeskirche „verwandten Konfession“ angehört
Er wird in einer Urteilsbegründung als „Geistlicher einer verfassungsgemä-
fsen Religionsgemeinschaft‘ angesehen, die dem preußsischen Verfassungs-
artikel entspreche. Obwohl CS den Methodisten LIFrOTLZ verschiedener Be-
mühungen in Preuflsen och nicht gelungen WAdLl, einen Rechtsstatus CI -
langen,°* wurde Bargmann als ordnungsgemäfs ordinierter Geistlicher be
schrieben un SUOSar als eın „wissenschaftlich gebildeter Mann:“ mıiıt eigenem
Urteilsvermögen charakterisiert Alle Termini lassen die üblichen kirchlichen
Konnotationen „Laienredner‘“, „Sektenprediger“, „Sektierer‘ hinter sich. Ins-
SECSAML 111USS5 111d);  - anerkennen, 4SSs jedenfalls der preußfsische Staat>® I1IC5-
pektvoller als SEINE taatskirchen mıit den utonome Minderheiten ng
aturlıc sah der Staat in den Freikirchen keine Konkurrenz, während Kır-
chenverwaltungen un: viele Gemeindepfarrer aufgrund der ‚CUIUS reg10
e1IUus religio‘“—Tradition CS empfanden. Lediglich auf der Ebene der van-
gelischen 141n 7 gab CS eine geEWISSE zwischenkirchlich-vorökumenische
Offenheit

Insgesamt ze1igt sich, dass die Rechtsprechung in dieser Frage nicht e1In-
deutig Deshalb scheint eine breiter angelegte Untersuchung sowochl für

Siehe dazu Punkt
Die renıtenten Lutheraner, die Mennoniten und eile der Baptisten semn hat-
ten aufgrund des der Preufsischen Verfassung einen Rechtsstatus erlangt, der

un! das macht einen deutlichen Unterschied Aus den methodistischen Kirchen
dieser Zeit noch versagt blieb (Verh der Jährl Missions-Conferenz der Bisch Metho-
distenkirche 15 /2,; Die VO|  - der Bischöflichen Methodisten bis 15859 erlang-ten Rechtsstellungen umfassten Bremen (1863) Bayern (1883) und Hamburg (1889)55 Eine internationale Einordnung der tfrühen treikirchlicher Predigerseminare hat Tho-

Hahn-Bruckart in einer Studie publiziert: Internationale Wissenschaftsbeziehun-
SCH freikirchlicher Theologie 1im Jahrhundert in CIaAus Arnold / Johannes Wisch-
THLEVI Iransnationale Dimensionen wissenschaftlicher Theologie, Göttingen 2013.89-106).
Eine 1€e über die rechtliche Einordnung der verschiedenen Freikirchen und ihrer
Prediger mıit den staatskirchenrechtlichen Begründungen ist ine künftige Aufgabe.
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die preußischen Staaten Ww1€e für andere Lander nner'! des Deutschen
Reiches wünschenswert. Dabei ware auch der Unterschied zwischen kir.
cheneigenen und kommunalen Friedhöfen, die der aa mancherorts in
eine kirchliche Verwaltung gegeben hat, erortern ES gibt nner der
Freikirchen Falle, iın denen die politische Gemeinde Eigentumerin des
rıe  OS WAÄT, den Nicht-Landeskirchen 1aber trotzdem eın Verbot ZUur VOTrT-
ahme einer Bestattung Urc die andeskirchliche erwaltung AUSSCSPIO-
chen wurde. In Einzelfällen hrte das gerichtlich SUSdar Uurc mehrere Ins-

Und das einer Bestattung auf einem kommunalen Friedhof
in CNliıcher Verwaltung!>/ rst Februar 1928 konnte eın Erlass des
Preufsischen Ministeriums des Innern erwirkt werden, der endlich alle Be-
schränkungen auf kommunalen Friedhöfen Aaufhob. >®

DIie landeskirchlichen rgane
Fur den Bereich der Landeskirchen en die Urteile VO  - Haynau eine
überregionale edeutung Der Evangelische erkirchenrat
Berlin wurde ber die organge in Haynau uUurc die Übersendung der Ur-
teile informiert. Oktober 1905 übersandte die Abschriften ‚betref-
fend die Strafsache den Methodistenprediger Heinrich SIC!| argmann
in Liegnitz Hausfriedensbruches, veranlasst uUurc die Vornahme VO

geistlichen Amtshandlungen auf dem evangelischen TIeE Haynau
IFOTZ ausdrücklichen Verbots Urc den Gemeindekirchenrat“ die kö-
niglichen Konsistorien.”? Was in Hessen-Kassel Aaraus wurde, wird weıiter

verfolgt.°
Okumene-ethisch, WECIMNN CS eLIWwWAa4s gibt, sind diese organge heute für

alle Beteiligten peinlich un!| S1e werden in betroffenen Freikirchen als auch
ihnen unangenehm, Ja schämen:!: empfIunden. Bedauerlich iSst das Verdräan-
SCH un Verschweigen dieser Vorgange, doch eın Austausch fürel SE1-
ten angebracht ware

ffen sind die Reaktionen VO Betroffenen

Die Gefühle und Empfindungen, welche die Angehörigen und die Teil-
nehmer olcher Bestattungen erlebten, annn - sich gutLt vorstellen. Le1l-
der habe ich weder Berichte, Briefe un! Außerungen VO Eltern der Kın-
ern ber derartige Peinlichkeiten och Berichte AUSs den betroffenen Ge-
meinden ausfindig machen können. Aber annn keine rage se1n, 4Ss
diese organge die Familien tief verletzen ussten und S1E den eENT-

würdigenden Erfahrungen gelitten CI Die Prediger als Reprasentanten

Johannes Ud): den Kerkhoff: Friedhofstreitigkeiten und kein In Der Evange-
list, Jg (1928); 276278
Weyel: Evangelisch und frei,
Schreiben Ev Oberkirchenrat die Königl. Konsistorien VO 1905 E:
Best. en XIL,

dazu
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ihrer Gemeinden wurden ın ihrer Autorität beschädigt und die Gemeinden
zweifelsfrei och mehr in die „Sektenecke“ gedrängt, ihre S10N CIL11OTMM
ehinderte un das sollte Ja auch sSe1INn

Es ware wünschenswert, Zeitungsberichte ber diese Schikanen auf den
Friedhöfen, die CS reichlich gibt, sichten. Es ist nicht ausgeschlossen, A4Sss
eiNne Bemerkung Bargmanns zutraf, als schrieb Er SC 1 mehrfach Urc
Sympathiebezeugungen nichtmethodistischer Kreise in seiner Haltung be-
starkt worden. Daraus chloss C A4ss „die landeskirchliche Gemeinde in
Haynau mit der Handlungsweise ihres Vorstands SdI nicht schr einver-
standen“ war ©1

Unterschiedliche Behinderungsarten eın summarischer
erDlıiıc

Dem wurttembergischen Pfarrer Eberhard Goes in Langenbeutingen (heu-anı  ( Heilbronn) die Streitereien zwischen den Konfessionen
auf riedhöfen eid Er bemuühte sich einen LOSsUungsversuch un:! publi-zierte 1905 als praktizierender Gemeindepfarrer SC1N Buch „Die He  ofs-
frage  C in ökumenischer Sicht.®? Im Zusammenhang seiner Darlegungen
„Protestantischer Intoleranz gegenüber den Dissidenten“ definierte e 9 Wds

99: einer vollständigen kultischen Friedhofsfeier [gehört] das Geläute, al-lerlei Requisiten WwW1IE das Bahrtuch, der Redeakt uUurc den Geistlichen derGemeinde, Gebet, ndlich gewisse symbolische Zeremonien, vielleicht och
eın dem Sinn des Toten entsprechendes Bekenntnis, WI1eE sich ELW: in e1-
IC Grabdenkmalinschrift ausdrückt.“

155 I11d;  - die Berichte ın den reikirchlichen eitschriften Ader Wahrheits-
06  zeuge (Baptisten), „Der Evangelist“ (Methodisten), der „Evangelische Bot-
schafter‘“ (Evangelische Gemeinschaft) un „Der Gartner‘ (Freie evangelische
Gemeinden) diesen Kriterien, annn ”annn INa  —_ mit GOoes durchaus VO
einer „Entziehung einer bürgerlichen hre  C6 sprechen.

Die Berichte un! Dokumentationen VO Gerichtsurteilen finden sich in
egelmäßigen Abständen. Bis in die dreißiger Jahre hinein wird immer WIE-
der VO Schikanen un Rechtsstreitigkeiten berichtet. Die Verletzun-
SCH erfolgten VIMC SAanNzZ unterschiedliche Handlungsweisen, die Jer 1Ur
kurz SCNANNLT werden können: Verbot, den Friedhof betreten: Verbot,die Bestattung ach einem KRıtus vorzunehmen, der nicht landeskirchlich
WAdTI, WAds einem Verbot einer liturgischen Handlung überhaupt gleich-kam, enn CS ware nNnmafßend SCWESCH un:! eın ikt entstanden,
WeCNnNn eın freikirchlicher rediger eine VO einer andeskirche herausgege-ene Agende benutzt en würde. In den erwäahnten usammenhang g —

61 Barzmann: Friedhofsstreit, in Der Evangelist, 56. Jg (1905), 450
(10eS: Friedhofsfrage. Methodistische Rezension: aul TUNEeWd: (?) Der Konfessio-nalismus auf dem Friedhof, in Der Evangelist, Jg (1910); 428
Goes, Friedhofsfrage,



328 Karl Heinz Voigt

hört das Verbot, überhaupt Grab eın sprechen, vielleicht eın
ater-Unser, der eın Lied singen.

Infolge dieser Einschränkungen für freikirc  iche rediger sind auliserst
peinliche i1tuationen entstanden. verschiedenen Orten en Totengra-
ber im uftrag ihres Pfarrers freikirc  che rediger Bestattungen aktiv g -
stort UrcCc Eingreifen, Wegschieben VO Grab, den Begiınn eines vorwurftfs-
vollen Gesprächs eiım Begınn der OÖffentlichen Rede der Einschreiten mıiıt
lautem Dazwischenreden WwI1e „Sie en 1er nichts tun“

iıne andere KONSequenz WAÄLl. 24SS der Leichenzug ach dem ottes-
dienst in der eigenen Kapelle die liturgische Ordnung ZUr Bestattung DOTr

dem Frie  OIstor gelesen, gebetet und die Gemeinde hat,
annn den Kirchhof betreten un:! in aller den Sarg in das rareıic

versenken.°* Peinlich WAdl, WeCenNnn nner. des Friedhofs für den Weg
Grab die enutzung des Leichenwagens verweligert un entsprechend

das dazu gehörige Bahrtuch verweigert wurde. Dass in len diesen Fäillen
die Glocken nicht läuteten, annn nicht überraschen, obwohl eine morali-
sche Pflicht dazu bestanden en kann, ennn die kirchlichen Abgaben WUILl -

den nicht w1e eine Kirchensteuer gesehen, sondern als eine Bürgerab-
gabe, die bis 915/19 auch VO  — den Nichtlandeskirchengliedern erbracht
werden mMUusste

DIie erwähnten anen un Verweigerungen arecn keine Seltenheit
Man kann CS eher als die Ausnahme betrachten, 4SS freikirchliche rediger
sich den Verboten widersetzten. Sie scheuten sich persönlich VOT dem Of-
entlchen oder wollten den Angehörigen der Verstorbenen Grab
keinen Anlass einer Verbitterung geben Darum nahmen S1Ce er eine
„stille Beisetzung” VOTL, auch weil S1Ce einem Gerichtsprozess Haus-
edensbru AUS dem Weg gehen wollten. 1ese „stillen eisetzungen”
X&  — in manchen Kegionen normal, dass sS1C für die itteilung in der Presse
eın Interesse gefunden en Es bleibt erwähnen, dass gewöhnlich
Mitgliedern reikirc  cher Gemeinden jene rabstellen zugewlesen WUTrT-

den, die aufsersten Rande des IC  OS für Ausgetretene, „Selbstmör-
der‘  66 un andere Aaus$s dem allgemeinen gesellschaftlichen Leben ausgeschlos-
SCI1IC Menschen notgedrungen bereitgehalten werden usstien ESs oibt Fälle,
in denen freikirc  ichen Burgern auf landeskirchlichen Friedhöfen eine
TAaDstelle verweigert wurde. Das och Ceine mL chenzuchtmafs-
ahme gegenüber Aus der Landeskirche Ausgetretenen.

In Württemberg hatte „das Auftreten VO Dissidentenpredigern bei Be-
gräbnissen“ ° eine andere Wirkung als die fre  IC  1C (Kinder-!) Taufe,
die eilnahme Konfirmandenunterricht einer TE  P der die Trau-
ung Uurc einen freikirchlichen Pastor. In den letzteren reıi en wurden
die Betroffenen „als AUSs der Kirche freiwillig au  en betrachtet un

kın Ministerialreskript VO|  - 1844 enthielt die Anweisung, ine Bestattung „n stil-
ler Begleitung‘“ erlauben. Auf diesen Modus wird VO\|  } Zeit Zeit verwiesen.
Amtsblatt des württembergischen Consistoriums und der Synode in Kirchen und
Schulsachen Nr. 303 VO: Juni 1677 2673
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behandelt.‘ ©° Dagegen wurde „das Auftreten VO  — Sektenpredigern Gra-
ern olcher Gemeindeglieder, die gestorben sSind, hne AUus$s der vangeli-schen Landeskirche ausgeltreten se1in, [als] im allgemeinen ungesetzlich“erklärt Jedoch wurde das „geistliche Amt [aufgefordert], sich nicht aufzu
drängen.‘ Die Entscheidung ber den „Gesang des Lehrers und der chul-
er  C6 in olchen Fäallen hatten die chliche rtsbehörden fallen. ber
das Glockengeläut dagegen eın Stiftungsrat der der Kirchenausschuss.
Lediglich im Falle VOoO Bestattungen wurde auf einen Ausschluss verzichtet.

Zu den Gründen, eine Bestattung Uurc einen Dissidentenprediger nicht
gestatten, gehörte in manchen Fällen die Nichtanerkennung seINES PaS-toralen Status un:! damit die Verweigerung der Anerkennung seiner rdi-

nation.©7 Selbst In der Weimarer Republik WAdICN diese peinlichen zwischen-
kirchlichen TODIleme nicht beendet DiIie Vereinigung Evangelischer Freikir-
chen (VEF) wandte sich och im Mai 1928 das Berliner Kirchenbundes-

un:! übersandte VO  - Friedhofsproblemen AUus den VOT4USSECBAaN-Jahren ach Verhandlungen dieser aufgeworfenen ragen
1im Kirchenbundesrat, in den alle Landeskirchenregierungen ihre Ver-
treter entsandten, in dem der hannoversche Landesbischof August arah-
Tens (1875—-1950) sich in einem Referat®® deutlich für eine Lösung dieser Kon-
flikte eingesetzt hatte, wurde den Landeskirchen empfohlen, den VEF-Kirchen

erlauben, „ihre Toten ach eigener und Liturgie bestatten ‘“ © Die
Ohnmacht der obersten Kirchenbehörde wurde in dem Schreiben eutlich,das fast eın Jahr ach dem Beschluss VO Kirchenbundesamt der mıiıt-
teilte, CS habe den Landeskirchenkirchen empfohlen (!), „1mM Einzelfall auf
Friedhöfen tunlichstes Entgegenkommen üben . ‘“79

Es darf nicht verschwiegen werden, 4Sss CS auch wohlwollende Stimmen
gab Ich erwähne einen Erlass des rheinischen Hauptvereins des Evan-
gelischen Bundes AUus$s dem a  TC 1904 Darin wurde den evangelischen
Kirchengemeinden geraten, weitestgehende Gastfreundschaft Anders-
gläubige üben, selbst auf die Gefahr des Missbrauchs hin./!

Ebd., 2644 Diese VO|  _ Kirchenzucht hat wesentlich beigetragen, dass SCIA-de in Württemberg ahnlich die Praxis in Sachsen die methodistischen Kir-hen in stärkerem Malisı Gemeindebildung kamen als in der Mehrheit der ande-
TC;  - deutschen Staaten Bisher wurde das einseitig auf den pletistischen Hinter-grund zurückgeführt  y der ZUusammen mıit den Rückwirkungen AuUSs Amerika BC-UuCe] untersuchen iSt.
Beispiele diesen Fragen hat GOes, Friedhofsfrage His 1905 ZUSAMMENgELCASENund belegt (45—53)
Landesbischof Uugus Marahrens Ormulierte S Leitsätze“, die anschließend disku-tiert wurden. „Bericht über die Aufßlserungen der obersten Kirchenbe-hörden über die Freikirchen Sekten) in Deutschland“ VO! Marz 1928 Darin:„Zur rage der Friedhofstreitigkeiten zwischen den evangelischen Landskirchen,Freikirchen und Sekten“, 50—37
rteil des Kirchenbundesrates VO Juni 1928 Best.

F
Schreiben Kirchenbundesamt VO April 1929, Bestand
GOes, Friedhofsfrage, 1 Recherchen 1im Düsseldorfer Landeskirchlichen Archiv WAd-
LE  - ergebnislos.
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Folgen des Beschlusses über die Vorfälle in Haynau
DIie Hoffnung der Methodisten, die Hinrich Bargmann angestrengte
Klage werde einem usterprozess für S1e und die anderen Freikirchen
werden, erfüllte sich nicht Im egenteil, in den verschiedenen lan-
ern hin und her CS Verurteilungen Hausfriedensbruchs. *

ESs sich, den 1C kurz 1INns hessische Kassel en Dort hatte
der methodistische Prediger Carl C  e der die Haynauer gelege  el als
Superintendent für Schlesien SEWISS aufmerksam verfolgt hatte, schon se1it
1885 entsprechende ToDleme Um eine Beerdigung halten können,
hatte T: nacheinander alle kirchlichen Nnstanzen his hin ZU Konsistorium
gebeten, ihm eine Erlaubnis dazu erteilen. Alle emühungen WAICI Je-
doch vergeblich. Als ZuUuerst un annn Junı 1885 hne Ge-
nehmigungen mıit dem Trauergefolge den Friedhof betrat, wurde ihm UrCc|
den „Friedhofsinspektor“ Wds$s auf einen kommunalen Friedhof hindeutet

nochmals erklärt, CS se1 ihm eine Bestattung nicht rlaubt Schell WIES das
zurück un:! eschränkte sich auf die Verwendung der exte der methodis-
tischen Agende ® mit biblischen esungen, Gebeten un dem Aaterunser.
Das reichte AUS, ihn „WCEl un|  C  en Haltens VO Leichenreden
Berufung auf eine Polizeiverordnung VO  — 878“ anzuklagen. In der 187Ser
Verordnung hiefs „Das Halten VO Leichenreden 1ITC Aıl1len auf den

der UIS1IC und erwaltung der Kirche stehenden tenhöfen hne
ZUVOT erhaltene Genehmigung des zuständigen Pfarrers ist untersagt.“ * In
diesem Fall WAar aber der Streitfall nicht der „LAle sondern die nicht g -
haltene „Leichenrede“. Wie in Haynau folgten aufeinander das Schöffenge-
richt, die ratkammer des Landgerichts Kassel un das Kammergericht
in Berlin, das SC  1e1511C auf Freispruch entschied. Bei einer rüheren Ge-
legenheit hatte Schell des Verbots sEINE liturgischen exte VOTL dem
Frie‘  OIstor gelesen un! ist danach einer „stillen Beerdigung  ‚66 geschrit-
ten, WwWIE S1C jahrzehntelang in en VO  — essen, aber auch andernorts, VO  -

Methodisten als normale Praxıs geü wurde. ’

„Ausgerechnet in ssel, VO| das Konsistorium allen Gemeinden das Haynauer
gerichtliche Endergebnis als Argumentationshilfe ZU der eigenen Friedhöfe
übermittelte, hatte 1855 ine aıhnliche Auseinandersetzung eine Bestattung DC-
geben Das Kammergericht in Berlin, der oberste Gerichtshof Preufßens, hatte Ende
dem Kasseler methodistischen Prediger Carl Februar 1886 das ec
zugesprochen, auf dem Friedhof in Kassel ‚ZUu amtieren‘.  006 (Ein Methodist, Kirchliche
ntoleranz, in Der Evangelist, Je:, 1907, 391 f.) Neu nach dem Haynauer
rteil die Begründung der Verurteilung CN „Hausfriedensbruchs“. Es ware
tersuchen, ob schon früher ZuUur Begründung VO  - Verurteilungen herangezogen
wurde
Text ZUur Begräbnisfeier in der Agende: siehe Anhan
rteil des Königl Kammergerichts Berlin betr das recht und die Freiheit, auf C1-
LICTI) Friedhof eın et sprechen. Veröffentlicht Wächterstimmen, (1886),
Hefit 17 20—352

Verf., Kirchliche Intoleranz, in Der Evangelist Jg (190:/); Ö9T. erichtet
wird „Die Methodisten in der mgegen! VO| elnhausen haben Jahre lang ihre TO-
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Zwanzig re ach dem el ber die organge in SsSe flammte in
Haynau der zwischenkirchliche Streit wieder auf. Die Hoffnung; dass der Tre1-
Spruc. chells VO Marz 1886 Urc das Berliner Kammergericht end-
ich eiNne Befriedung gebracht hätte, te sich also nicht

1907 erliefs das sseler Konsistorium einen Erlass ZUr „Wah-
LUNGS des Hausrechts auf Totenhöfen‘“ 76 nter ausführlicher Berufung auf
die „Strafsache den Methodistenprediger Heinrich !] Bargmann  66 WUlI-
de der Haynauer „Hausfriedensbruch“ Anlass SC für den
seler Amtsbezirk festzustellen: Auch die hiesigen „Kirchengemeinden bezw
deren Presbyterien“ haben die Befugnis, gleichartige Verbote ‚Betre-
ten des alleinigen Eigentum der evangelischen Kirchengemeinde
lichen Friedhofes in amtlicher Eigenschaft ZU Zwecke des Abhaltens eines
Begräbnisses un ebenso die errichtung geistlicher Handlungen, die ol
ziehung VO Leichenfeierlichkeiten un das Halten VO Grabreden auf dem
Friedhofe“ untersagen. ’’ Der Weg un:! die Argumentation VO Haynauwerden sammenfassend geschildert un ZuUr Nachahmung usdrücklic
empfohlen Das Kasseler KOnsistorium veröffentlichte seINeN Erlass ZUrFr
„Wahrung des Hausrechts auf otenhöfen“ mıit dem Schlusshinweis:

„Wir bringen 165 Zur Kenntnis der Presbyterien un:! Friedhofsverwaltun-
SCH, die SOMIt in der Lage sind, sich unberechtigtes Amtieren VO  -
Predigern VO:  — Sekten und aufßserkirchlichen Gemeinschaften schützen.‘“ /8

Der Erlass Als der Methodistenprediger Theodor Rödiger (1875—-1943)
Marz 1910 VO einem Pfarrer die Mitteilung ekam, ass eine

„Leichenfeier“ in Niedermittlau NUur vornehmen d WEnnn eine Genehmi-
SUuNg VO zuständigen Pfarrer vorliege, suchte ihn Zur Rücksprache auf.
Er verliefs, WI1IE selber schrieb, „den Herrn Pfarrer ratlos‘. Der hatte ih
auf einen Erlass des Konsistorium Kassel hingewiesen. ” Zu dieser eıt
schrieh INa  — das Jahr 1910

Was bedeutet das angesichts des anstehenden Gedenkens
die Reformation?

Diese historische Erinnerung 1im Zusammenhang des edenkens die Re-
formation wirft die Frage ach einem verantwortlichen Umgang mit der
Geschichte un:! ihren bleibenden Wirkungen auf. Wer die Themen „Frei-

stille beerdigt, weil INan ihnen VO: autoritativer eıte bedeutete, ihnenauf den dortigen Friedhöfen nicht dasezustehe, irgendwelche Amtshandlungenvorzunehmen.“
Wahrung des Hausrechts auf Totenhöfen Erlass in Kirchliches Amtsblatt für denAmtsbezirk des Königlichen Konsistoriums assel, Nr. Jg Febr
190 7, Dokumentiert uch in Der Evangelist, Jg (1907), 391 kın früherer
„Conistorial-Erlafß“ findet sich in Amtsblatt des württembergischen evangelischenConstistoriums und der Synode in Kirchen und Schulsachen, Nr 5035, Juni1872, 267 betr. „das Auftreten VO|  — Dissidentenpredigern bei Begräbnissen‘“.Ebd
Ebd
Theodor Rödiger: Zur Friedhofsfirage, in Der Evangelist, 61 Jg (1910) 508
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heit‘“ un „Toleranz“ Zentren des konfessionellen Rückblicks macht, der
111US55 S1C auch einer offenen Reflexion im Umgang mıiıt diesen überkon:-
fessionellen erten in der Praxıs sEINES rchlichen Handelns tellen Ge-
rade kirchlichen Selbstdarstellungen gehören nicht L1UFE die zweifellos
reichlich vorhandenen posiıtiven Wirkungen. Gerade bei ubiläen besteht
die Gefahr Glättungen der „Geschichtsklitterungen“ *® Das wirtft
für alle Kirchen die Frage nach einer 99- des Historischen‘“ auf. Erich eld-
bach stellt kritisch fest

„Die evangelischen Kirchen der Reformation, ob in Zürich Zwingli, in
Genf Calvin der in den eutschen Territorien der Anleitung
Luthers un der anderen Reformatoren, WAdICIl) keine Kirchen der Freiheit,
sondern Kirchen der Verfolgung Hinzuziehung der ‚Obrigkeit‘.“®*

In einem veränderten, ökumenisch bestimmten Kontext ist auch die rage
ach dem theologisc: ADNSCHICSSCHNECH Umgang mıit den gemeinsamen Er-
ahrungen der Vergangenheit erortern In der Charta QOecumenica ha-
ben sich die Kirchen in Abschnitt 1, selbstverpflichtet:

„Im eiste des Evangeliums mMuUssen WIr gemeinsam die Geschichte der christ-
lichen Kirchen aufarbeiten, die 11rC viele gute Erfahrungen, aber auch
115e Spaltungen, Verfeindungen gepragt ist. [ Menschliche Schuld,
Mangel Liebe un aufiger Missbrauch VO Glaube un Kirchen für poli-
tische Interessen en die Glaubwürdigkeit des christlichen Zeugnisses
schwer beschädigt.‘“ ®“

ES ist keine rage, dazu gehö auch der Missbrauch politischer Macht für
kirchenpolitische Interessen Die Summe aller Mafßsnahmen der mıit dem Staat
verbundenen Kirchen die 508 ‚Sekten‘ hat dem Land un:!
len Kirchen auf ange 1C| geschadet. Es 1st m 19 Jahrhundert gelungen,
nicht 11UE ihre gesellsc  ichen Einflussnahmen verhindert, sondern ihre
Mitgliederzahlen gering halten, A4Ss dieses bis heute Folgen hat

Der landeskirchliche Protestantismus hat keiner eıt nner' des
eigenen Landes eine echte Öökumenische Herausforderung gehabt, bis ach
dem Zweiten Vatikanischen Konzil ULC die römisch-katholische Kirche
eine C111 Ausgangslage gesC  en wurde. Der Mangel theologischen
und kirchlichen Alternativen bedeutet immer einen Verlust. ES gibt €e1-
che Beispiele dafür, 4ss Urc das „Eindringen‘“ einer TE  Ü S in eine
Parochie für die betroffenen landes  chlichen Gemeinden posıtıve Veran-
derungen eingetreten sind (Z der Bau Kapellen in Diasporagebie-
ten, der Beginn eines Kindergottesdienstes als Antwort auf eine freikirchli-
che Sonntagsschule,® die Berücksichtigung der „Konkurrenz“ bei einer

rich Geldbach Zur eEs«EC 15 des Wissenschaftlichen Beirats ZUr Vorbereitung des
Reformationsjubiläums. Wie evangelisch ist der und Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden? In Volker Spangenberg Hg.) Luther und die Reformation AUS freikirchli-

81
her Sicht, Ottingen ZO015: 55—/0 (62)
Ebd.,
harta ecumenica IL,
Claudius Kienzle: Mentalitätsprägung im gesellschaftlichen Wandel Evangelische
Pfarrer in einer württembergischen Wachstumsregion der en Bundesrepublik,

45, Stuttgart ZU12: 507
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stellenbesetzung USW.) Warum sollte das, W d sich auf lokaler Ebene als

SC1IN
Reaktion ereignet hat, nicht auch auf gesamtkirchlicher Ebene möglich g -

Aber WÄds$s soll ANSCMECSSCH das meın in geistlich-theologischer Verant-
mıit der belasteten Vergangenheitet geschehen? Eigentlichhätte die Charta Oecumenica eiım OÖkumenischen Kirchentag ach einem

Bufßsgottesdienst unterzeichnet werden mussen. Aber ich verkenne die CAhwIE-
rigkeiten nicht, die damit im Vorfeld entstanden waren Eın Muster VOoO
Geschichtsbewältigung haben der Lutherische un: un: die weltweite
Gemeinschaft der Mennoniten in Stuttgart geliefert Es macht nachdenklich,dass dieser eindrucksvolle gottesdienstliche VO Lutherischenun
un:! der Mennonitischen Weltkonferenz, also aufßfserhalb Deutschlands, SC1-
11C  —_ Vorlauf hatte Bezeichnend ist auch, A4ass Martin unge, der General-
sekretär des Lutherischen Weltbundes, anlässlich eines Treffens mıt dem
Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes anmahnte: „Wir
mMuUssen aber zusehen, ass WIr die weltweite Okumene nicht auf diese bi
laterale Dimension verengen.“ * Er deutete damit die Dominanz der Vor-
überlegungen für 2017 in Richtung der römisch-katholischen Kirche Na-
rlich steht diese bilaterale Ebene in Deutschland einer besonderen
Verpflichtung Aber S1Ce darf das Jahr 2017 nicht in eine nationale Enge füh-
IC  5 Einige der hiesigen Freikirchen reprasentieren die „weltweite kume-
ne  06 im eigenen Land, sind aber bisher nicht als solche entdeckt, obwohl
der Direktor des Konfessionskundlichen Instituts des Evangelischen Bun-
des, Walter Fleischmann-Bisten, sich seIit Jahren bemüht mıit Sachverstand
un bemerkenswerter Kenntnis freikirchlicher Theologie un! Geschichte
anregende Brückendienste leisten.®>

Aus dem Bereich der Freikirchen sind Ccs ZWeIl Stimmen, die eine Brücke
AUS der Vergangenheit in die Zukunft schlagen: Erich aCcC stellt die
ese 21 AUS den „Perspektiven für das Reformationsjubiläum“ in einen

usammenhang. Damit führt S1C weIıiter und macht daraus eine
verpflichtende Forderung, wenigstens eine Ökumenische Herausforderung.®®Die ese Aus dem EKD-Text lautet:

ADIE Bewahrung und ortentwicklung der modernen westlich gepragtenKultur kann heute I1U  —_ geschehen, WeCeNnNn beides ZUr Geltung gebracht wird:das gemeinsam Christliche und das Je esondere Profil der Konfessionenkonfessionelle Differenz und ökumenische Gemeinsamkeit.‘“87
Erich aCcC nımm der Vereinigung Evangelischer Freikirchen nicht ab,einen konkreten orschlag vorzulegen, Wwıe das in der innerdeutschen Oku-

5jorn Schlüter: „Reformation 1St ine Weltbürgerin“. LWB-Generalsekretär begreiftJubiläum als Chance für die Okumene, in epd-ZA VO: 09.12 2013,Walter Fleischmann-Bisten: Freikirchen und innerprotestantische Okumene. kume-nischer Lagebercht 2013, in Materialdienst der Konfessionskundlichen Instituts,Jg (2013), 115
rich Geldbach Wie Evangelisch 1Sst der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemein-den (Baptisten)?, Dort uch die ese 21
wwWw.luther2017.de/ 139-perspektiven-fuer-das-reformationsjubilaeum-2017.
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MMENEC pr  1SC eingelöst werden könnte und WCeTLr die ner für diesen
Prozess waren In einem früheren übinger ortrag hat eine Grundvor-
AausseIzZung angesprochen, WdSs tun ist Er sagte: „ES musste,
ber eine emeinsame sprechen, die Vergangenheit aufgearbei-
tet werden.‘ ®

Andrea trübind SC sich mıiıt den Perspektiven des „Wissenschaftlichen
eirats der Lutherdekade“ un! der EKD-,Kundgebung“ VO November
2012 kritisch auseinander und fragt Ende „Was hindert die Kirchen AUS$S
täuferischen un! kongregationalistischen Traditionen gemeinsamen Fei-
CIM O1/2° Die Oldenburger Professorin wünscht, dass CS A ZUF Erarbeitung
eines inklusiven Verstäindnisses der Reformation als Pluralisierung VO Re-
gion kommen |müsste , das die vielfältigen ewegungen, Sozialisierungen
und SC  1C  ich denominationellen Institutionalisierungen umfasst.“ Weiter

s1e, dass „die onflikt- un:! Verletzungsgeschichten zwischen 1Lan-
des- un Freikirchen im gegenseıltigen Dialog analog ZU gelungenen
Versöhnungsprozess zwischen Lutheranern un Mennoniten aufgearbeitet
werden.‘“ ®

Konkret stellt sich 1er die Öökumenisch ernüchternde Frage Wer Önn-
ten enn die ner eines olchen Dialogs sein Die ohl kaum, eher
schon die VELKD aber ist mit den Reformierten un:! nNıerten. Muss-
ten nicht mıit ihnen die ragen anders besprochen werden als MmMIit den Lu-
theranern?

Man darf nicht übersehen, A4ss mıit der kontinentalen Reformation des
Jahrhunderts 4aum der Kirche Christi eın tragender Ast g -

wachsen ist. Aber AUS diesem starken Ast sind NCUC, grofße un:! kleine wei-
9anz unterschiedlicher Natur erwachsen, die heute alle zZU. das

Geschenk der Reformation sichtbar machen und der gerade Uurc.
manche Entwicklungen, die inzwischen in der globalen Weltgesellsch: Aus-
wirkungen auf diesen aAaum aben, ach einem sichtbaren Ausdruck jener
Einheit in toleranter Gemeinschaft suchen, die ihm als Wirklichkeit der Kir-
che Christi VO Anfang gigen Ist

rich Geldbach andeskirchen un Freikirchen Vergangenheit und Zukunft, in
Holger Eschmann üurgen Moltmann Ulrike Schuler Hgg.), Freikirche Landes-
kirche Historische Alternative Gemeinsame Zukunft?, Neukirchen 2008,
Andrea Strübind: Erbe und Argernis. Was gibt für Kirchen AUS täuferischen und
nonkonformistischen Traditionen anlasslıc. des Reformationsjubiläums 2017 fei-
ern? In Spangenberg Hg.) Luther und die eformation AUS freikirchlicher Sicht, el

(86 f.)
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Methodistische Agende für ine Begräbnisfeier.
Der Text 1st anglikanischen Ursprungs un:! als Teil des Book of Common
Prayer eın offiziell anerkanntes Formular für die Kirche John esley, der
anglikanischer Pfarrer, hat in seINE Ordnung „Sunday Service of the Me-
thodists in orth America“ 1784 im Zusammenhang miıt der Bildung der
„Methodist Episcopal Churc eNnNtMmOomMmMmMen Die gleiche Grundform 1St in
Deutschlan: als „Rıtua 66 in die Lehre und Kirchenordnung der 1SCNHNOIIlI-
chen Methodistenkirche VO  > 1876 übernommen (Cincinnati/Nework 1877260-267).

Die Wiedergabe des Originaltextes ist insofern notwendig, als immer
wieder der Oorwurf der wenigstens die orge antilandeskirchliche Po-

SC  66 WAdr.

emik auf deren eigenen Friedhöfen Anlass für das Ot „stiller Begräbnis-
Die 1im Uriginal ausgeschriebenen Bibeltexte sind 1er I11ULr als Stellen-

angabe in Klammern wiedergegeben.
Ordnung der erwaltung des endmahls des Herrn un! der aufe,

SOWI1E der Einsegnung der Ehe, Begräbnisfeier
un Ordination der rediger.

ach dem eDrauc der Wesleyanischen Methodisten. (1874)
Pn aan
Ordnung bei dem Begräbnis der Todten

Der rediger soll, während VOTL dem arge hergeht sprechen: (Joh11,25.26 iob 1 Z9- 2 1.Lim 6,7; iob 12
Sodann, WenNn der Leichenzug in der Kirche er in dem ause) ANSC-kommen ISt, soll einer der die beiden folgenden Psalmen gelesen WCI-
den salm 69; Psalm 90)
Dann soll die Vorlesung AdUus$s dem fünfzehnten Kapitel der ersten Episteldes heiligen Paulus die Corinther folgen: Or 15,20-58)Hierauf Mag eın Lied3der eine Ermahnung der eın
folgen, WI1IeE der rediger für guLl haält

FraDe. nachdem der Sarg iın die Erde gesenkt worden ISt, soll der
Prediger sprechen:
Der Mensch VO VWeibe geboren, hat U  a kurze eıt eben, un diese 1stvoll Elends Er und verwelkt WwW1e ine Blume fliehet vorüber WI1eEeın Schatten, und hat 1er nirgends eine bleibende Statte
In der Blüthe des Lebens ist 01008 eın Schritt zwischen u1l5 und dem Tode:;bei WC können WIr Hülfe suchen als bei Dir, Herr, der Du UunNlsecrerSuüunden willen mıiıt Recht ber Uunls zurnest?
Wir bitten Dich Du eiliger un!:| gerechter Gott, almächtiger Herr, barm-herziger Heiland! übergieb unNs nicht der bittern Pein des ewigen TIodes
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Du kennest, Herr! die Gehheimnisse unNneceICcCcI erzen. Beschliefse Dein Qna-
diges Ohr nicht 115CIC Gebete, sondern schone heiligster
Herr, allmäc)  iger Gott, eiliger un barmherziger Heiland, Du erhabener,
ewiger Richter'! unl nicht in uNnscICI letzten Stunde der Todesangst wil-
len VOIN1 Dır bfallen
ahrend 11U ELIwWwAas Erde auf den Sarg geworfen wird, soll der rediger
sprechen:
IDa dem Imächtigen Gott gefallen hat, die Seele uUunNnsSscCICS abgeschiede-
1I1C  - Bruders AUS dieser Welt nehmen, übergeben WIr seinen Leib der
Erde, rde der Erde, Asche der Asche, Staub dem Staube, indem WwWIr der all-
gemeinen Auferstehung Jungsten Tag un dem ewigen Leben in der
künftigen Welt entgegensehen Urc. unNnscImIn Herrn esum Christum, bei
essen zweıter herrlichen ukun: ZU Weltgericht die rde und das Meer
ihre Todten wieder geben werden, un die verweslichen Leiber derer, wel-
che in Ihm entscnhlaien sind, verwandelt und Seinem eigenen verklärten
Leibe nlich gemacht werden sollen ach der Wirkung, mıit welcher Er
kann auch alle inge Ihm unterthänig machen.
Sodann soll gesprochen werden: (Off.
Dann soll der rediger sprechen:
HEeIT, erbarme Dich 1I15C Christe, erbarme Dich 115C Herr, erbarme Dich
115C
ater
Dann sSo eines der die beiden folgenden Gebete gesprochen werden:
Allmächtiger -Ott bei dem die Geister derer eben, die in dem Herrn sSter-
ben, un:! bei welchem die Seelen der Gläubigen, ach ihrer Erlösung VO
der Bürde des Fleisches in Freude und Glückseligkeit wohnen ; WIr SdScCcHh
Dır herzlichen Dank, Dir gefallen hat, diesen 1Nscrn Bruder VO  —

dem Elende dieser sündigen Welt befreien uch preisen wIır Deinen hei-
ligen Namen, für alle Deine Knechte, die 1im Glauben Dich und in Die-
1ICT Furcht AuUSs diesem Leben abgeschieden sind. Wır en Dich d} dafs
Du, ach einer huldreichen (Gyute die Zahl Deiner Auserwählten bald voll-
enden, und in Dein Reich kommen lassen wollest; damit WIr, Samım)' len
denen, die im wahren Glauben Deinen amen VO hinnen geschieden
sind, Leib und Seele in Deiner ewigen Herrlichkeit ZuUur gänzlichen Voll-
endung und Seligkeit gelangen möÖögen, UrCc Jesum Christum, MNSCIMN Herrn
Amen

barmherziger Gott und ater UuUNsCICS Herrn Jesu Christi, der einst den
Seinen sprach: “ICHh bin die Auferstehung und das Leben; WCI Mich glau
bet, der wird eben, ob gleich stürbe un! WerTr da un! glaubet
Mich, der wird nimmermehr sterben: Wır bitten Dich demüthigst, ater.
erwecke u11l VO Tode der Süunde ZUuU Leben der Gerechtigkeit, damit WwWIr
einst, WenNnn wır dieses Leben verlassen, in Christo ruhen und großsen
Auferstehungstage VOL Dir gerecht erfunden werden un AUSs dem Munde
eines lieben Sohnes das Wort vernehmen mOgen: 99  omm her, ihr Ge

meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist VON Anbe-
ginn der Welt.“ Die Gnade verleihe UuNs, barmherziger ater, Urc esum
Christum, unNsermn Mittler un Erlöser. Amen
Die Gnade uUNsSsCIC$S errn Jesu Christi, und die Liebe ottes, und die Ge-
meinschaft des Heiligen Geistes, sSC1 mıit uns len immerdar'! Amen


